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Richtlinien ‚Härtefallfond für Promovierende‘ 

 

Für Promovierende in der Endphase der Arbeit an ihrer Dissertation, die sich aus 

welchem Grund auch immer (z. B. Ablauf von Förderungen, Beendigung von 

universitären Beschäftigungsverhältnissen, Wegfall anderer Absicherungen usw. 

usf.) in der Lage befinden, erwägen zu müssen, aus finanziellen Gründen ihr fast 

abgeschlossenes Vorhaben vorübergehend abzubrechen oder gar ganz aufzugeben, 

richtet die Universität Flensburg einen Härtefallfond ein. Sein Ziel lautet, Betroffenen 

einen Zeitraum von circa drei Monaten zu sichern, in dem sie frei von materiellen 

Sorgen und Problemen ihr Forschungsvorhaben abschließen können. 

 

Ausgestattet mit zunächst 12.000.- € sollen aus dem Fond einfach und weitgehend 

formlos zu beantragende individuelle Ausschüttungen von max. 3.000.- € 

vorgenommen werden, die mit einer Rückzahlungserwartung verknüpft werden. 

 

Das Antrags- und Bewilligungsverfahren sieht wie folgt aus: Ohne begleitende 

Gutachten stellen Betroffene einen an den Promotionsausschuss gerichteten Antrag, 

in dem die finanzielle Notlage, der sehr weit fortgeschrittene Stand der Dissertation 

und eine gesplittete Rückzahlungsankündigung formuliert werden. Der 

Promotionsausschuss entscheidet über Annahme oder Zurückweisung.  

 

Unter der ‚gesplitteten Rückzahlungsankündigung‘ ist zu verstehen, dass Empfänger 

von Zuwendungen sich zur vollen und einmaligen Rückzahlung nach genau einem 

Jahr verpflichten für den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt ihre Dissertationsschrift nicht 

bei der Universität Flensburg eingereicht wurde. Hingegen für den Erwartungsfall des 

Erfolges sollen Antragsteller eine generelle Rückzahlungsankündigung für einen von 

ihnen zu bestimmenden späteren Zeitpunkt vornehmen. Es handelt sich in diesem 

zweiten Fall um eine ‚moralische Verpflichtung‘, aus einer stabileren wirtschaftlichen 

Lage heraus den Fond zu bedienen, damit auch anderen in vergleichbarer Notlage 

geholfen werden kann. 

 


